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Gemeinde 

4452 Itingen 

Errichtung Salt-Mobilfunkanlage am Parallelweg 
 

Im Gemeindeanzeiger vom 27. Juli 2023 haben wir Sie in Absprache mit dem Projektierer der Salt Mobile 

SA über die geplante Mobilfunkantenne am Parallelweg informiert. Da die uns zu diesem Zeitpunkt 

vorliegenden Informationen jedoch teilweise nicht korrekt waren, möchten wir Sie über folgende aktuelle 

Gegebenheiten informieren: 

 

Obwohl die Profilierung Ende Juli errichtet wurde, ist das Planauflageverfahren noch nicht am Laufen. Die 

kantonale Prüfung von Seiten des Lufthygieneamtes ist noch in Gange. 

Gemäss Rücksprache mit dem kantonalen Bauinspektorat wird die öffentliche 10tägige Planauflage 

voraussichtlich Ende September gestartet. Die offizielle Publikation erfolgt im entsprechenden kantonalen 

Amtsblatt durch den Kanton. 

Allfällige Einsprachen sind während dieser Auflagefrist an das kantonale Bauinspektorat in Liestal zu richten. 

 

Zwischenzeitlich ist bei der Gemeinde ein Anwohnerschreiben inkl. einer Unterschriftensammlung aus der 

Bevölkerung eingegangen. Der Gemeinderat ist zurzeit in Absprache mit diversen Fachstellen sowie den 

zuständigen kommunalen Kommissionen an der Prüfung des weiteren Vorgehens. 

 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und danken Ihnen bestens für Ihre 

Kenntnisnahme. 

 

Gemeinderat 

 

 

 

Angebot Tageskarte Gemeinde endet per 31. Januar 2024 

 

Die Tageskarte Gemeinde wird per 31. Januar 2024 in der bisherigen bewährten Form von der SBB 

abgeschafft. Der Schweizerische Gemeindeverband, der Schweizerische Städteverband und die Alliance 

SwissPass haben zusammen die Nachfolgelösung „Spartageskarte“ entwickelt.  

 

Der Gemeinderat sieht im neuen Angebot keinen spezifischen Vorteil mehr für die Einwohnenden von 

Itingen und hat wie diverse Gemeinden in der Region entschieden, dieses Nachfolgeprodukt nicht 

anzubieten. Die Administration und Abwicklung des Verkaufs sind deutlich aufwendiger als beim bisherigen 

Produkt. Weiter erachtet es die Gemeinde nicht als ihre Kernaufgabe, Beratungsdienstleistungen der SBB 

wahrzunehmen. 

 

Wir danken Ihnen bestens für Ihr Verständnis. 
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Offener Mittagstisch - Termine 9  Musikverein – Voranzeige Theater 16 

Turnverein – MuKi/VaKi-Turnen  10  Inserate 17-20 

Inserate 11     

 

 

 

Herbst-Gemeindeversammlung 2023 findet nicht statt 
 

Mangels Traktanden findet die Einwohnergemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. September 2023 nicht 

statt. Die Budget-Gemeindeversammlung wird am Donnerstag, 7. Dezember 2023 durchgeführt. 

 

 

 

Schwimmbad-Schliessung 
 

Unser Schwimmbad bleibt bis am Bettags-Sonntag, 17. September 2023 geöffnet. 

Analog der Vorjahre wird die Anlage seit Ende der Sommerferien abends um 

20.00 Uhr geschlossen.  

 

Für die verbleibende Badesaison wünschen wir Ihnen noch recht sonnige und 

vergnügte Stunden. 

 

 

 

Mittagstisch Primarschule und Kindergarten - Zusätzliche Helfer*in gesucht 
 

Auch im neuen Schuljahr 2023/2024 wird der Schul-Mittagstisch montags und dienstags durchgeführt. Das 

bisherige Mittagstisch-Team besteht aus drei Helferinnen, welche für die Organisation und die Begleitung 

der Kinder verantwortlich sind. Das Essen wird im Restaurant Rössli in Itingen bezogen und im Dachstock 

des Gemeindehauses serviert. 

 

Infolge der zahlreichen Anmeldungen für das neue Schuljahr muss das Helferinnen-Team jeweils dienstags 

um eine weitere Person verstärkt werden. Die Anstellung sowie die Entlöhnung für die Arbeitseinsätze 

werden in einem Arbeitsvertrag mit der Gemeinde Itingen geregelt. 

 

Haben Sie Interesse, in einem motivierten Team in der Regel zwischen 12.00 und 13.30 Uhr am Mittagstisch 

mitzuwirken? Dann senden Sie Ihre Kurzbewerbung inkl. Foto und Lebenslauf bis Montag 11. September 

2023 an die Gemeindeverwaltung Itingen, Dorfstrasse 24, 4452 Itingen. 

 

Unsere Mittagstisch-Leiterin Frau S. Trösch steht Ihnen unter Tel. 076 673 99 35 für weitere Auskünfte gerne zu 

Ihrer Verfügung. 

 

Wir danken Ihnen bestens für Ihr Interesse. 

 

Mittagstisch-Team Itingen 
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Sanierung Kreuzenstrasse/Hinter den Gärten / 

Vollsperrung Deckbelagseinbau 

 

Ende Juni 2023 hat die Sanierung der Strasse Hinter den Gärten begonnen. Gerne geben wir Ihnen 

bekannt, dass die Bauarbeiten bisher planmässig verlaufen sind und der Terminplan eingehalten werden 

konnte. 

 

Auf Mitte September ist der Einbau der Tragschicht Hinter den Gärten terminiert. Während diesen Arbeiten 

steht den Anwohnerinnen und Anwohnern die Kreuzenstrasse für die Ersatzparkierung zur Verfügung. 

 

Im Anschluss wird der Deckbelagseinbau im ganzen Sanierungsbereich in der Kreuzenstrasse (Verzweigung 

Landstrasse bis Verzweigung Dorfsrtrasse) wie auch in der Strasse Hinter den Gärten (Verzweigung 

Kreuzenstrasse bis Verzweigung Brüschigasse) eingebaut. 

 

Aus diesem Grund erfolgt auf diesen Strassenzügen für den motorisierten Verkehr während folgenden 

Tagen eine Vollsperrung: 

 

Dienstag, 26. September 2023, 05.00 Uhr – Donnerstag, 28. September 2023, 08.00 Uhr 

 

Diese Arbeiten setzen eine trockene Witterung voraus. Aus diesem Grund wird bei schlechter Witterung 

voraussichtlich Donnerstag, 28. September 2023 als Ersatzdatum festgelegt. 

 

Die Anwohnerschaft wird gebeten, während dieser Zeit den öffentlichen Parkplatz beim Bahnhof sowie die 

umliegenden Strassenzüge zu benützen. Die allgemeinen Strassenverkehrs-Vorschriften sind jedoch 

trotzdem einzuhalten. Die Zugänglichkeit für den Fussverkehr bleibt selbstverständlich jederzeit 

gewährleistet. 

 

Die Alarmorganisationen werden durch die Gemeinde ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Für allfällige Fragen 

steht Ihnen unsere Bauleitung, Herr Pascal Graf, Stierli + Ruggli AG unter Tel. 061 926 84 40 gerne zur 

Verfügung. 

 

Wir danken Ihnen bestens für Ihr Verständnis. 

 

Gemeinderat 

 

 

 

Brunnenschaden Bernhaldenweg 

 

In der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 2023 wurde der Dorfbrunnen am Bernhaldenweg durch 

Unbekannte mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Der Brunnentrog ist irreparabel beschädigt und muss mit 

Kostenfolgen von rund CHF 7‘800.00 ersetzt werden. 

 

Die Gemeinde hat bei der Polizei Anzeige eingereicht. Allfällige Hinweise zur 

Täterschaft nimmt die Gemeinde gerne entgegen. 

Sobald die versicherungstechnischen Fragen geklärt sind, wird die 

Instandstellung des Brunnens in Auftrag gegeben. 

 

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Gemeinderat 
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Aufsicht/Leinenpflicht Hunde im Wald und in Waldesnähe 

 

Ende Juli wurde dem Jagdaufseher ein totes Rehkitz im Waldbereich „Tal“ gemeldet. Nach diversen 

Abklärungen muss davon ausgegangen werden, dass dieses Tier von einem Hund gerissen wurde. 

Alle Hundehalter*innen sind angehalten, ihre Hunde im Wald oder in Waldesnähe auch ausserhalb der 

Hauptsetz- und Brutzeit stets unter Kontrolle zu halten. Je nach Situation bedeutet dies, dass die Hunde 

gegebenenfalls an der Leine geführt werden müssen. Ein entsprechendes Vergehen kann schwere 

strafrechtliche Konsequenzen für die hundehaltende Person nach sich ziehen. Weiter bitten wir Sie, den 

Anweisungen der Jagdaufsicht Folge zu leisten. 

 

Hinweise zu möglichen Vergehen können der Gemeindeverwaltung oder dem Jagdaufseher Walter 

Teufer, Telefon 051 281 32 74 gemeldet werden. 

 

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Bemühungen zum Schutz unserer Wildtiere. 

 

Gemeinderat und Jagdgesellschaft 

 

 

 

Erneuerung der Jagdpacht für die Pachtperiode 2024 – 2032 
 

Die Einwohnergemeinde Itingen schreibt das Jagdrevier für die Periode vom 1. April 2024 – 31. März 2032 

zur Verpachtung aus. Die Voraussetzungen zur Verpachtung können dem seit 1. Januar 2022 in Kraft 

getretenen Wildtier- und Jagdgesetz (WJG, SGS 520) entnommen werden.  

 

Interessierte Jagdgesellschaften können ihre Bewerbung bis spätestens am 15. Oktober.2023 beim 

Gemeinderat Itingen, Dorfstrasse 24, 4452 Itingen einreichen. Die Einwohnergemeinde regelt das 

Verfahren. 

 

 

 

Rückbaubewilligungspflicht per September 2023 
 

Mit dem Landratsbeschluss vom 27. Januar 2022 betreffend „Massnahmenpaket zur Förderung des 

Baustoffkreislaufs Regio Basel“ hat der Landrat die Revision des Raumplanungs- und Baugesetztes vom 

8. Januar beschlossen. Diese Revision umfasst die Einführung einer generellen Rückbaubewilligung. Dies 

erfolgt zur Etablierung eines Baustoffkreislaufs, da aus der Region Basel zu viele Bauabfälle auf Deponien 

im Kanton Basel-Landschaft gelangen. 

 

Per 1. September 2023 gilt die Rückbaubewilligungspflicht generell für alle Bauten und Bauteile auch 

ausserhalb der Kernzone. Rückbaugesuche ausserhalb der Kernzone unterliegen dabei nicht der 

Publikations- und Auflagepflicht. Die Auflagen für Rückbauarbeiten werden in der Regel im Rahmen der 

Baubewilligung für Neu- oder Umbauten verfügt. Eine separate Rückbaubewilligung ist deshalb nur dann 

erforderlich, wenn ein Rückbau ohne Neu- oder Umbau stattfindet. 

 

Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne an die Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft 

wenden. 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/medienmitteilungen/regierungsrat-setzt-rueckbaubewilligungspflicht-in-kraft
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Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des Waldeigentums 

massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche eines Eigentümers 

oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) 

und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden. Für nicht 

betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende Bestimmungen: 

 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder meldepflichtig. Eine 

Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für 

die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der Revierförster 

oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder sie nimmt die Meldung 

über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und entscheidet über die 

Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der 

Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut und 

Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin 

aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen und 

kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 

Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die notwendigen 

Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten Gesuchsformulare für 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 

 

Amt für Wald beider Basel 

 

 

 

Entleerung und Reinigung von Schwimmbecken und Pools 
 

Gerne informieren wir Sie, dass es für die Entleerung privater Pools und Schwimmbäder ein neues Merkblatt 

aus Sicht des Umwelt- und Gewässerschutzes gibt. Daraus geht im Wesentlichen folgendes vor:  

 

Pool-Abwasser, das mit Chemikalien behandelt wurde, darf nicht in Gewässer gelangen. Es muss 

fachgerecht entsorgt werden. Dabei ist zwischen fest installierten und mobilen Pools zu unterscheiden. 

 

a.) Fest installierte Pools 

Fest installierte Pools sind an die Kanalisation (ARA) anzuschliessen, wenn das Pool-Abwasser mit 

Chemikalien behandelt wird.  

 

Bedingungen für die Ableitung in eine ARA:  

• Nur bei Trockenwetter 

• Bei Leerung oder Teil-Leerung muss die letzte Beigabe von Chemikalien (Desinfektions- und 

Algenschutzmittel) mindestens drei Wochen zurückliegen. Reinigungsabwasser kann direkt 

abgeleitet werden.  

• Maximaler Abfluss: 2 l/s 

 

b.) Mobile Pools  

Das Abwasser mobiler Pools ist in erster Priorität in die ARA abzuleiten, wenn das Pool-Abwasser mit 

Chemikalien behandelt wurde (Bedingungen für die Ableitung siehe im Merkblatt im letzten 

Mitteilungsblatt oder auf der Homepage vom AUE). Wenn dies nicht möglich ist, darf das Pool-

Abwasser im eigenen Garten versickert werden. Die Versickerung von Pool-Abwasser in 

Grundwasserschutzzonen ist verboten. 

 

Das vollständige Merkblatt finden Sie bei uns auf unserer Webseite www.itingen.ch / Bau/Umwelt / Diverses. 

 

https://www.itingen.ch/de/bauumwelt/diversestour/welcome.php?action=showinfo&info_id=9130
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Wir gratulieren 
 

Familie Maurice Imfeld und Jasmin Sacher, Dorfstrasse 48, 4452 Itingen 

zur Geburt ihrer Tochter Riley Sage am 13. Juni 2023. 

 

Familie Philipp und Martina Thommen, Steinechtweg 36, 4452 Itingen 

zur Geburt ihrer Tochter Ella Malia am 22. Juli 2023. 

 

Familie Leonardus und Sara Leijendekker, Sägeweg 2, 4452 Itingen 

zur Geburt von ihrem Sohn Henrik Willem am 8. August 2023. 

 

Familie Daniel und Marijana Janjic, Atlistenweg 2, 4452 Itingen 

zur Geburt ihrer Tochter Lina am 10. August 2023. 

 

 

 

Tageskarte Gemeinde 
 

Wie Sie der nachstehenden Liste entnehmen können, ist die Tageskarte noch an 

einigen Tagen frei. Erkundigen Sie sich telefonisch bei der Gemeindeverwaltung 

oder auf unserer Internetseite. 

 

Stand: 30. August 2023 

 

Datum GA Datum GA Datum GA Datum GA

Do 31.08.23 x Fr 15.09.23 x Sa 30.09.23 So 15.10.23

Fr 01.09.23 x Sa 16.09.23 x So 01.10.23 Mo 16.10.23

Sa 02.09.23 x So 17.09.23 Mo 02.10.23 Di 17.10.23

So 03.09.23 x Mo 18.09.23 x Di 03.10.23 Mi 18.10.23

Mo 04.09.23 Di 19.09.23 x Mi 04.10.23 Do 19.10.23

Di 05.09.23 x Mi 20.09.23 x Do 05.10.23 x Fr 20.10.23

Mi 06.09.23 x Do 21.09.23 x Fr 06.10.23 Sa 21.10.23

Do 07.09.23 x Fr 22.09.23 x Sa 07.10.23 So 22.10.23

Fr 08.09.23 Sa 23.09.23 x So 08.10.23 Mo 23.10.23

Sa 09.09.23 x So 24.09.23 x Mo 09.10.23 Di 24.10.23

So 10.09.23 x Mo 25.09.23 Di 10.10.23 Mi 25.10.23

Mo 11.09.23 Di 26.09.23 Mi 11.10.23 x Do 26.10.23

Di 12.09.23 x Mi 27.09.23 x Do 12.10.23 Fr 27.10.23

Mi 13.09.23 Do 28.09.23 x Fr 13.10.23 Sa 28.10.23

Do 14.09.23 x Fr 29.09.23 Sa 14.10.23 So 29.10.23
 

 

Mit der vordatierten Tageskarte der Gemeinde für CHF 45.00 haben Sie freie Fahrt auf den meisten Bahn-, 

Bus- und Schiffslinien und im öffentlichen Nahverkehr. Das Halbtaxabo ist nicht erforderlich. 
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2 x Dankeschön 
 
Anlässlich der Blutspende am 14. August 2023 vom Frauenverein Sissach konnten 110 Spenden 
entgegengenommen werden. Besten Dank allen Spenderinnen und Spendern. 
 
Ein weiteres Dankeschön möchte ich Familie Zbinden und Team aussprechen. Sie haben 
wiederum die grosse Arbeit auf sich genommen, damit die Gemeinde Itingen zu einer 
traditionellen und besinnlichen 1. Augustfeier kam. Mit Paralympicsportler und 
Nationalratskandidat Tobias Fankhauser konnten die Veranstalter einen beeindruckenden 
Redner gewinnen. Herzlichen Dank für alles. Hoffen wir, dass es auch in den kommenden Jahren 
wieder eine 1. Augustfeier geben wird. 
 

Marianne Christen 
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